
Die BNetzA hat im Januar 2025 Konsultationen zur Festlegung der Multiplikatoren für unterjährige
Kapazitätsprodukte, Abschlägen für unterbrechbare Kapazitäten und Rabatten an LNG-
Einspeisepunkten eingeleitet. Dieses Kapitel analysiert die vorgeschlagenen Änderungen für die
Gasfernleitungsentgelte (MARGIT 2026). Es beleuchtet die Bedeutung dieser Anpassungen für den
Gashandel und die Gasinfrastruktur in Deutschland.
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Die Bundesnetzagentur (BNetzA) spielt als zentrale Regulierungsbehörde eine entscheidende Rolle
bei der Gestaltung eines fairen und effizienten Energiemarktes in Deutschland. In diesem Kontext
hat die Festlegung der Netzentgelte für Gasfernleitungen eine besondere Relevanz, da sie
maßgeblich die Kosten für den Transport von Erdgas beeinflusst und somit direkte Auswirkungen
auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie die Endverbraucherpreise hat. Mit der
Initiierung des Konsultationsverfahrens zu "MARGIT 2026" hat die BNetzA ein wegweisendes
Verfahren eingeleitet, das die Methoden zur Festlegung dieser Entgelte für das Jahr 2026 und
darüber hinaus neu justieren soll. Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über den
Konsultationsprozess, seine Hintergründe, Ziele und die erwarteten Implikationen für den
deutschen Gasmarkt.

Die Abkürzung MARGIT steht für "Methodenrahmen Gas-Infrastruktur-Tarife". Es handelt sich um
ein Festlegungsverfahren der BNetzA, das die Rahmenbedingungen und Methoden zur Berechnung
der Entgelte für die Nutzung von Gasfernleitungsnetzen in Deutschland definiert. Diese Entgelte
sind essenziell, um den Betrieb, die Wartung und den Ausbau der Gasinfrastruktur zu finanzieren,
während gleichzeitig eine diskriminierungsfreie und effiziente Nutzung gewährleistet wird. Die
Festlegung der Entgelte erfolgt in einem komplexen Prozess, der die Interessen von
Netzbetreibern, Lieferanten, Großverbrauchern und Letztverbrauchern ausbalancieren muss.

Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und Anpassung des Methodenrahmens ergibt
sich aus der Dynamik des Energiemarktes. Die europäische und nationale Energiepolitik, die
fortschreitende Energiewende und nicht zuletzt geopolitische Entwicklungen stellen die
Regulierung vor immer neue Herausforderungen [^3]. Die Transformation des Energiesystems,
weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien und grünen Gasen, erfordert eine
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Infrastruktur, die flexibel auf diese Veränderungen reagieren kann. Dies betrifft nicht nur die
technischen Aspekte der Netze, sondern auch die ökonomischen Anreize, die durch die
Entgeltregulierung gesetzt werden. Eine transparente, vereinfachte und anreizkompatible
Entgeltfestlegung ist daher von höchster Bedeutung, um Investitionen in eine zukunftsfähige
Gasinfrastruktur zu fördern und gleichzeitig die Kosten für die Netznutzer zu optimieren. Die
Anpassung des Regulierungsrahmens ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von
Wasserstoff und Biomethan für die Dekarbonisierung des Wärmesektors und der Industrie von
besonderer Dringlichkeit. Die Entgeltmethodik muss in der Lage sein, die Umwidmung von
Gasleitungen für Wasserstoff oder den Bau neuer Wasserstoffnetze adäquat abzubilden und die
damit verbundenen Investitionen zu ermöglichen, ohne die Nutzer unverhältnismäßig zu belasten.

Am 29. Januar 2025 leitete die Beschlusskammer 9 (BK9) der Bundesnetzagentur offiziell das
Konsultationsverfahren zu "MARGIT 2026" ein [^2]. Dieser Schritt markiert den Beginn einer
intensiven Phase des Dialogs zwischen der Regulierungsbehörde und den relevanten Akteuren des
Gasmarktes. Das Verfahren zielt darauf ab, die Methoden zur Festlegung der
Gasfernleitungsentgelte für das Jahr 2026 und die darauffolgenden Regulierungsperioden zu
bestimmen. Die frühzeitige Einleitung des Prozesses unterstreicht die Komplexität der Materie und
die Notwendigkeit, allen Beteiligten ausreichend Zeit für eine fundierte Stellungnahme und die
Erarbeitung konstruktiver Vorschläge einzuräumen.

Die Konsultation zu MARGIT 2026 verfolgt mehrere zentrale Ziele, die sich aus den allgemeinen
Prinzipien der Netzentgeltregulierung sowie den spezifischen Herausforderungen des aktuellen
Energiemarktes ergeben:

1. Transparenz und Vereinfachung: Ein übergeordnetes Ziel ist es, die Systematik der
Netzentgelte transparenter und verständlicher zu gestalten. Dies erleichtert den
Marktakteuren das Verständnis der Kostenstrukturen und fördert die Planbarkeit von
Investitionen. Parallelen lassen sich hierbei zum Festlegungsverfahren zur Reform der
allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) ziehen, bei dem ebenfalls eine
umfassende Neugestaltung mit Fokus auf Transparenz und Vereinfachung angestrebt wird
[^1]. Die Komplexität der bestehenden Methoden kann zu Unsicherheiten und
Ineffizienzen führen, weshalb eine Vereinfachung zur Steigerung der Markteffizienz
beitragen soll.

2. Effizienz und Kostenorientierung: Die Entgelte sollen weiterhin die effizienten Kosten
der Netzbetreiber widerspiegeln und Anreize für einen effizienten Netzbetrieb sowie für
notwendige Investitionen setzen. Gleichzeitig soll eine Überwälzung ineffizienter Kosten
auf die Netznutzer vermieden werden. Dies beinhaltet die Überprüfung der Kostenbasis,
der Effizienzvorgaben und der Kapitalkostenermittlung, um eine angemessene Verzinsung
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des eingesetzten Kapitals der Netzbetreiber sicherzustellen, ohne die Last der Netznutzer
unangemessen zu erhöhen.

3. Anpassung an die Energiewende: Die Methoden müssen die Transformation des
Gasnetzes hin zur Aufnahme und zum Transport von grünen Gasen (wie Biomethan und
Wasserstoff) berücksichtigen. Dies beinhaltet die Frage, wie Investitionen in die
Umrüstung oder den Neubau von Infrastrukturen für nicht-fossile Gase angemessen in der
Entgeltkalkulation abgebildet werden können. Hierbei sind innovative Ansätze gefragt, um
die Transformation der Gasinfrastruktur hin zu einer H2-ready-Infrastruktur zu fördern und
gleichzeitig die Kosten für die Umstellung gerecht zu verteilen.

4. Sicherung der Versorgungssicherheit: Angesichts der jüngsten geopolitischen
Entwicklungen hat die Versorgungssicherheit eine noch höhere Priorität erhalten. Die
Entgeltregulierung muss einen Beitrag dazu leisten, dass die notwendige Infrastruktur für
eine resiliente Gasversorgung erhalten und ausgebaut wird. Dies umfasst die
Sicherstellung ausreichender Kapazitäten und die Flexibilität des Netzes, um auf volatile
Marktbedingungen und Lieferengpässe reagieren zu können.

5. Wettbewerbsförderung: Durch eine faire und diskriminierungsfreie Entgeltfestlegung
soll der Wettbewerb auf dem Gasmarkt gestärkt werden, sowohl auf der Ebene der
Gaslieferanten als auch der Netzbetreiber. Eine nicht-diskriminierende Zugangsregelung
zu den Netzen ist hierfür eine Grundvoraussetzung.

Die Konsultation umfasst daher ein breites Spektrum an Themen, darunter die Struktur der
Entgelte, die Behandlung von Investitionen, die Anreizregulierung, die Kapitalkostenermittlung
sowie die Berücksichtigung von Kapazitätsreservierungen und -zuweisungen im Kontext der
zunehmenden Sektorenkopplung und der Dekarbonisierung. Insbesondere die Behandlung von
Investitionen in neue Technologien und die Anpassung an die volatile Nachfrageentwicklung stellen
komplexe Herausforderungen dar, die im Rahmen der Konsultation detailliert erörtert werden
müssen.

Der Konsultationsprozess ist explizit darauf ausgelegt, eine breite Beteiligung relevanter Akteure
zu ermöglichen. Dazu gehören insbesondere:

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB): Als direkt Betroffene und Experten für den
Netzbetrieb sind ihre Beiträge zu den technischen und ökonomischen Aspekten der
Entgeltfestlegung unerlässlich. Sie liefern wertvolle Einblicke in die betrieblichen
Realitäten und die Herausforderungen bei der Netzmodernisierung.
Gaslieferanten und Händler: Ihre Perspektive auf die Marktbedingungen, die
Auswirkungen der Entgelte auf ihre Geschäftsmodelle und die Wettbewerbsfähigkeit des
Gasmarktes ist von großer Bedeutung. Sie können aufzeigen, wie sich Änderungen in der
Entgeltstruktur auf die Gasbeschaffung und den Vertrieb auswirken.
Industrie- und Großverbraucherverbände: Sie vertreten die Interessen
energieintensiver Unternehmen, für die die Gasfernleitungsentgelte einen erheblichen
Kostenfaktor darstellen. Ihre Beiträge sind wichtig, um die Auswirkungen auf die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu bewerten.

Beteiligte Akteure und Beitragsmöglichkeiten



Verbraucherverbände: Sie bringen die Perspektive der Endverbraucher ein und achten
auf die Angemessenheit der Entgelte, um eine Überlastung der Haushalte zu vermeiden.
Wissenschaftliche Institutionen und Berater: Sie liefern unabhängige Analysen und
Fachexpertisen zu ökonomischen, technischen und rechtlichen Fragestellungen, die eine
fundierte Entscheidungsfindung unterstützen.

Die BNetzA veröffentlicht im Rahmen der Konsultation üblicherweise ein ausführliches
Diskussionspapier oder einen Entwurf der Festlegung, zu dem die interessierten Organisationen
und Einzelpersonen Stellungnahmen einreichen können [^1]. Diese Stellungnahmen werden von
der Beschlusskammer 9 sorgfältig geprüft und in die weitere Ausgestaltung des Methodenrahmens
einbezogen. Oftmals schließen sich an die schriftliche Konsultation auch mündliche
Erörterungstermine an, um einen direkten Austausch und eine Klärung von Detailfragen zu
ermöglichen. Dieser iterative Prozess stellt sicher, dass eine Vielzahl von Perspektiven
berücksichtigt wird und die finale Festlegung auf einer breiten Konsensbasis steht.

Das Verfahren zu MARGIT 2026 ist kein isoliertes Ereignis, sondern fügt sich in eine Reihe
umfassender Regulierungsaktivitäten der BNetzA ein, die darauf abzielen, die Energieinfrastruktur
Deutschlands zukunftsfähig zu gestalten.

Wie bereits erwähnt, gibt es deutliche Parallelen zum Festlegungsverfahren zur Reform der
allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) [^1]. Auch dort geht es um eine umfassende
Neugestaltung des bestehenden Systems mit Fokus auf Transparenz und Vereinfachung. Diese
gleichzeitigen Bemühungen in den Strom- und Gassektoren unterstreichen den ganzheitlichen
Ansatz der BNetzA, die Regulierungsrahmen beider Energieträger an die Anforderungen der
Energiewende anzupassen. Erkenntnisse und Best Practices aus dem einen Verfahren können
potenziell auf das andere übertragen werden, sofern die spezifischen Eigenheiten der jeweiligen
Infrastruktur berücksichtigt werden. Die Harmonisierung von Regulierungsprinzipien, wo sinnvoll,
kann zudem zu einer konsistenteren und verständlicheren Regulierung führen. Die Erfahrungen aus
der Stromnetzentgeltregulierung, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der
Digitalisierung und der Integration dezentraler Erzeugungsanlagen, können wertvolle Impulse für
die Gestaltung von MARGIT 2026 liefern, auch wenn die physikalischen und markttechnischen
Gegebenheiten der Gasnetze spezifische Lösungen erfordern. Weitere Details zum
[Regulierungsrahmen Strom](link-to-chapter-on-stromregulierung)  finden sich in anderen Kapiteln
dieses Werkes.
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Ein weiteres relevantes Verfahren, das die umfassenden Transformationsprozesse in der
Energiebranche widerspiegelt, ist der sogenannte NEST-Prozess, der ebenfalls von der BNetzA
begleitet wird [^3]. Dieser Prozess steht im Zeichen der Energiewende, des Klimawandels und der
Notwendigkeit, die Energieversorgung angesichts geopolitischer Verschiebungen neu auszurichten.
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Der europäische Gasmarkt, und insbesondere der deutsche, ist durch eine komplexe
Regulierungslandschaft gekennzeichnet, die darauf abzielt, Effizienz, Wettbewerb und
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ein zentrales Instrument in diesem Rahmen ist die
Festlegung von Entgelten für den Netzzugang, wobei Multiplikatoren eine entscheidende Rolle für
die Preisgestaltung von unterjährigen Kapazitätsprodukten spielen. Diese Multiplikatoren dienen
dazu, die Kosten von kurzfristiger Kapazität im Vergleich zu langfristiger Kapazität anzupassen und
somit Preissignale für Flexibilität und die Nutzung des Netzes zu setzen. Ihre korrekte Kalibrierung
ist essenziell, um die Balance zwischen der Förderung von Liquidität im kurzfristigen Handel, der
Sicherstellung langfristiger Investitionen in die Netzinfrastruktur und der Gewährleistung einer
stabilen Gasversorgung zu finden [^1].

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) als Regulierungsbehörde in Deutschland ist maßgeblich an der
Gestaltung dieser Rahmenbedingungen beteiligt. Insbesondere im Rahmen von
Festlegungsverfahren wie "MARGIT 2026" werden die Parameter für die Bestimmung der
Netzentgelte und der zugehörigen Multiplikatoren detailliert analysiert und festgelegt. Diese
Prozesse sind von hoher Relevanz für alle Akteure im Gashandel – von den
Fernleitungsnetzbetreibern (FNB) über Händler und Lieferanten bis hin zu den Endverbrauchern.
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Die vorliegende Analyse widmet sich den geplanten Multiplikatoren für unterjährige
Kapazitätsprodukte im Gasbereich, beleuchtet ihre ökonomische Logik, die regulatorischen Ziele
und die potenziellen Auswirkungen auf den Markt.

Die Regulierung des deutschen Gasmarktes basiert auf dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und
einer Vielzahl von Verordnungen und Festlegungen der BNetzA. Ziel ist es, einen
diskriminierungsfreien Netzzugang zu fairen und transparenten Bedingungen zu gewährleisten und
den Wettbewerb zu fördern. Die Entgelte für Netzkapazitäten sind ein wesentlicher Bestandteil
dieser Regulierung. Sie sollen die Kosten der Netzinfrastruktur decken und gleichzeitig Anreize für
eine effiziente Nutzung setzen.

Ein aktuelles und prägendes Beispiel für die kontinuierliche Weiterentwicklung des regulatorischen
Rahmens ist das Konsultationsverfahren "MARGIT 2026" (Modell zur Anreizregulierung Gas und
Investitionsbedingungen im Transportbereich). Die Beschlusskammer 9 (BK9) der
Bundesnetzagentur hat dieses Verfahren am 29. Januar 2025 gestartet, um die
Rahmenbedingungen für die nächste Regulierungsperiode ab 2026 festzulegen [^1]. Im Fokus
stehen hierbei unter anderem die Bestimmung der Methodik zur Berechnung der Netzentgelte
sowie die Ausgestaltung der Kapazitätsprodukte und der zugehörigen Multiplikatoren.

Die Festlegungen im Rahmen von MARGIT 2026 werden weitreichende Konsequenzen für die
Preisbildung und die Handelsstrategien im Gasmarkt haben. Die BNetzA strebt dabei eine Balance
an, die einerseits die Stabilität der Netzentgelte und die Refinanzierung der Netzinfrastruktur
sicherstellt, andererseits aber auch die notwendige Flexibilität für den kurzfristigen Handel bietet
und die Integration erneuerbarer Gase in Zukunft ermöglicht. Der Konsultationsprozess gibt
Marktteilnehmern die Möglichkeit, ihre Perspektiven und Bedenken einzubringen, was für die
Entwicklung einer ausgewogenen und marktgerechten Regulierung von entscheidender Bedeutung
ist.

Die deutsche Regulierung ist eng mit den Vorgaben des europäischen Rechtsrahmens verknüpft.
Die Europäische Kommission hat Leitlinien für die Gestaltung von Kapazitätsprodukten im
europäischen Gasbinnenmarkt erlassen, die darauf abzielen, die Harmonisierung und
Effizienzsteigerung über Ländergrenzen hinweg zu fördern [^3]. Dies betrifft auch die Methodik zur
Festlegung von Multiplikatoren, um grenzüberschreitende Handelshemmnisse zu minimieren und
einen liquiden, integrierten europäischen Gasmarkt zu schaffen. Die BNetzA muss bei ihren
Festlegungen stets die Kompatibilität mit diesen europäischen Vorgaben sicherstellen, um eine
kohärente Marktintegration zu fördern.

2. Regulatorischer Rahmen und die Rolle
der BNetzA

2.1. Das Verfahren MARGIT 2026

2.2. Harmonisierung auf europäischer Ebene



Gaskapazitätsprodukte sind die Handelsgüter, die den Transport von Gas durch die Netze
ermöglichen. Sie definieren das Recht, eine bestimmte Menge Gas zu einem bestimmten Zeitpunkt
von einem Punkt im Netz zu einem anderen zu transportieren. Die Produkte unterscheiden sich
primär in ihrer Laufzeit und in ihren Bedingungen (firm oder interruptible).

Firm-Kapazität: Gewährleistet den Transport des Gases unter allen Umständen, außer
bei höherer Gewalt. Sie ist die bevorzugte Option für eine zuverlässige Gasversorgung und
entsprechend höher bepreist.
Interruptible-Kapazität: Bietet das Recht auf Transport, kann jedoch unter bestimmten
Bedingungen (z.B. bei Netzengpässen) unterbrochen werden. Sie ist günstiger und dient
oft zur Optimierung des Portfolios oder zur Abdeckung von Lastspitzen, wenn die
Zuverlässigkeit weniger kritisch ist.

Die Laufzeit ist ein entscheidendes Merkmal von Kapazitätsprodukten und beeinflusst maßgeblich
ihre Bepreisung durch Multiplikatoren:

Jahreskapazität: Die längste verfügbare Kapazität, typischerweise für ein
Gaswirtschaftsjahr (beginnend am 1. Oktober). Sie dient der Absicherung langfristiger
Lieferverträge und der Planbarkeit.
Quartalskapazität: Kapazität für ein Kalenderquartal.
Monatskapazität: Kapazität für einen Kalendermonat.
Tageskapazität: Kapazität für einen einzelnen Gastag.
Intraday-Kapazität: Kapazität für Stundenblöcke oder sogar innerhalb einer Stunde,
buchbar am Gastag selbst. Diese Produkte sind für die kurzfristige Optimierung und den
Ausgleich von Schwankungen unerlässlich.

Unterjährige Kapazitätsprodukte umfassen alle Produkte, die eine Laufzeit von weniger als einem
Jahr haben (Quartals-, Monats-, Tages- und Intraday-Kapazität). Ihre Bepreisung durch
Multiplikatoren ist der Kern der aktuellen Diskussion.

3. Grundlagen von Kapazitätsprodukten
im Gashandel

3.1. Firm- und Interruptible-Kapazität

3.2. Laufzeiten von Kapazitätsprodukten

4. Die Funktion von Multiplikatoren:
Ökonomische Logik und regulatorische
Ziele



Multiplikatoren sind Faktoren, mit denen die Preise für unterjährige Kapazitätsprodukte im
Verhältnis zur Jahreskapazität festgelegt werden. Sie sind ein zentrales Element, um die
unterschiedlichen Werte und Kosten der verschiedenen Kapazitätsprodukte abzubilden.

Die Notwendigkeit von Multiplikatoren ergibt sich aus mehreren ökonomischen Überlegungen:

Wert der Flexibilität: Kurzfristige Kapazität bietet Händlern und Lieferanten eine höhere
Flexibilität, um auf unerwartete Nachfrageänderungen, Produktionsausfälle oder
Preisschwankungen zu reagieren. Diese Flexibilität hat einen Wert, der sich in einem
höheren Preis niederschlagen sollte.
Opportunitätskosten: Die Bereitstellung von kurzfristiger Kapazität bindet Ressourcen
und reduziert die Verfügbarkeit für langfristige Buchungen. Die FNB müssen
möglicherweise ungenutzte langfristige Kapazität vorhalten, um kurzfristige Nachfragen
bedienen zu können. Die Multiplikatoren sollen diese Opportunitätskosten widerspiegeln.
Risikomanagement: Langfristige Kapazitätsbuchungen reduzieren das Risiko für die
FNB, da sie eine stabile Einnahmebasis sichern. Kurzfristige Buchungen sind volatiler und
mit höherer Unsicherheit verbunden. Multiplikatoren können dies ausgleichen.
Lenkungswirkung: Höhere Preise für kurzfristige Kapazität sollen Anreize schaffen,
Kapazitäten frühzeitig zu buchen und somit eine bessere Planbarkeit für die FNB zu
ermöglichen. Dies kann zur Effizienz der Netznutzung beitragen.

Bei der Festlegung von Multiplikatoren verfolgt die BNetzA mehrere regulatorische Ziele, die oft im
Spannungsfeld zueinander stehen [^2]:

Förderung der Marktliquidität: Eine zu hohe Bepreisung kurzfristiger Produkte könnte
den Handel unattraktiv machen und die Liquidität im Spotmarkt reduzieren. Eine
angemessene Bepreisung ist wichtig, um den kurzfristigen Ausgleich von Angebot und
Nachfrage zu ermöglichen.
Sicherung von Investitionsanreizen: Die Einnahmen aus Kapazitätsentgelten sind
entscheidend für die Finanzierung von Investitionen in die Gasnetzinfrastruktur. Die
Multiplikatoren müssen so gewählt werden, dass sie zusammen mit den Jahreskapazitäten
ausreichende und stabile Erlöse generieren, die langfristige Investitionen in die Netze,
einschließlich derer für die Wasserstoffumstellung, ermöglichen.
Wettbewerbsförderung: Die Multiplikatoren dürfen den Wettbewerb zwischen den
Marktteilnehmern nicht verzerren. Sie müssen diskriminierungsfrei anwendbar sein und
dürfen keine unfairen Vorteile für bestimmte Akteure schaffen.
Versorgungssicherheit: Eine ausgewogene Multiplikatorenstruktur trägt dazu bei, dass
ausreichend Kapazitäten für die Gasversorgung zur Verfügung stehen, sowohl langfristig
als auch kurzfristig, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.
Verbraucherschutz: Indirekt wirken sich die Multiplikatoren auch auf die Gaspreise für
Endverbraucher aus. Eine übermäßige Bepreisung könnte die Kosten unnötig in die Höhe
treiben.

4.1. Wirtschaftliche Rationale

4.2. Regulatorische Ziele



Die genaue Höhe der Multiplikatoren ist Gegenstand intensiver Diskussionen und Konsultationen im
Rahmen von Verfahren wie MARGIT 2026. Typischerweise steigen die Multiplikatoren, je kürzer die
Laufzeit des Kapazitätsprodukts ist.

Historisch wurden Multiplikatoren oft als feste Faktoren festgelegt (z.B. Monatskapazität = 1,1 *
Jahreskapazität pro Monat, Tageskapazität = 1,4 * Jahreskapazität pro Tag). Die Herausforderung
besteht darin, diese Faktoren dynamisch an Marktbedingungen und sich ändernde Bedürfnisse
anzupassen. Die BNetzA evaluiert regelmäßig, ob die aktuellen Multiplikatoren noch angemessen
sind oder ob Anpassungen notwendig sind, um den oben genannten regulatorischen Zielen gerecht
zu werden [^1].

Im Rahmen von MARGIT 2026 wird diskutiert, ob die bestehenden Multiplikatoren weiterhin die
optimale Balance darstellen. Eine mögliche Anpassung könnte eine stärkere Differenzierung nach
der jeweiligen Knappheit der Kapazitäten oder nach der Netzregion beinhalten. Auch die
Berücksichtigung von saisonalen Effekten oder der aktuellen Marktsituation könnte eine Rolle
spielen.

Die Höhe der Multiplikatoren hat direkte Auswirkungen auf verschiedene Marktteilnehmer:

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB): Die FNB sind an stabilen und ausreichenden
Einnahmen interessiert, um ihre Investitionen zu refinanzieren. Eine Erhöhung der
Multiplikatoren könnte die Erlöse aus kurzfristigen Buchungen steigern, aber auch das
Risiko bergen, dass weniger Kapazität gebucht wird. Eine Senkung könnte die Einnahmen
schmälern.
Gasversorger und Händler: Für Gasversorger und Händler sind die Multiplikatoren
entscheidend für ihre Beschaffungs- und Handelsstrategien. Hohe Multiplikatoren
verteuern die kurzfristige Beschaffung und erhöhen das Risiko bei unvorhergesehenen
Bedarfen. Dies kann Anreize schaffen, langfristiger zu planen, aber auch die Flexibilität
einschränken. Niedrigere Multiplikatoren hingegen könnten den kurzfristigen Handel
beleben und die Kosten für die Anpassung an Marktveränderungen reduzieren.
Industrie und Großverbraucher: Diese Akteure sind oft auf eine flexible
Gasbeschaffung angewiesen, um ihre Produktionsprozesse zu steuern. Die Kosten für
unterjährige Kapazitäten fließen in ihre Gaskosten ein und beeinflussen ihre
Wettbewerbsfähigkeit.

5. Analyse der geplanten Multiplikatoren
für unterjährige Produkte

5.1. Aktuelle und geplante Multiplikatorenstrukturen

5.2. Auswirkungen auf den Gashandel und die
Marktteilnehmer



Endverbraucher: Letztlich werden die Kosten für Netzkapazitäten, einschließlich der
durch Multiplikatoren beeinflussten Preise, über die Lieferanten an die Endverbraucher
weitergegeben. Eine ausgewogene Multiplikatorenstruktur ist daher auch im Interesse des
Verbraucherschutzes.

Besonders im Kontext der Energiewende und der zunehmenden Volatilität durch erneuerbare
Energien gewinnt die Flexibilität im Gasnetz an Bedeutung. Eine zu starre oder ungünstige
Multiplikatorenstruktur könnte die Fähigkeit des Gasmarktes beeinträchtigen, als Back-up für
volatile Strommärkte zu dienen oder schnell auf neue Anforderungen zu reagieren.

Die Festlegung von Multiplikatoren ist stets mit Abwägungen und potenziellen Zielkonflikten
verbunden:

Liquidität vs. Investitionssicherheit: Ein zu hoher Multiplikator für kurzfristige
Produkte kann die Liquidität im Spotmarkt dämpfen. Ein zu niedriger Multiplikator könnte
die Anreize für langfristige Buchungen reduzieren und die Einnahmebasis der FNB für
Investitionen gefährden.
Marktsignale vs. Regulatorische Vorgaben: Idealerweise sollten die Multiplikatoren
die tatsächliche Knappheit und den Wert der Kapazität widerspiegeln. In der Praxis ist dies
jedoch schwer zu messen und muss durch regulatorische Vorgaben approximiert werden.
Komplexität und Transparenz: Die Methodik zur Berechnung und Anpassung der
Multiplikatoren muss transparent und nachvollziehbar sein, um das Vertrauen der
Marktteilnehmer zu gewährleisten. Eine übermäßige Komplexität kann die Akzeptanz
reduzieren.
Anpassung an neue Marktbedingungen: Der Gasmarkt befindet sich im Wandel,
getrieben durch Dekarbonisierungsziele, die Rolle von Wasserstoff und geopolitische
Entwicklungen. Die Multiplikatoren müssen flexibel genug sein, um sich an diese
Veränderungen anzupassen, ohne dabei Unsicherheit zu schaffen.

Die laufenden Konsultationsverfahren wie MARGIT 2026 unterstreichen die Notwendigkeit einer
kontinuierlichen Überprüfung und Anpassung der Multiplikatoren für unterjährige
Kapazitätsprodukte. Die Entscheidungen der BNetzA werden nicht nur die kurzfristige
Handelsdynamik beeinflussen, sondern auch langfristige Auswirkungen auf die
Investitionsentscheidungen der FNB und die Entwicklung des Gasmarktes insgesamt haben.

5.3. Herausforderungen und Kontroversen

6. Ausblick und Implikationen für die
Zukunft

6.1. Rolle der Multiplikatoren in der Energiewende



Mit dem fortschreitenden Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien und der
Dekarbonisierung wird die Rolle des Gasnetzes und seiner Flexibilität neu bewertet. Gas wird
zunehmend als Brückentechnologie und als Flexibilitätsoption für den Strommarkt dienen. Eine
intelligente Gestaltung der Multiplikatoren kann dazu beitragen, diese Rolle effizient zu erfüllen.
Dies umfasst auch die Vorbereitung auf die Integration von Wasserstoff in die Gasinfrastruktur und
die Entwicklung entsprechender Kapazitätsprodukte. Die Multiplikatoren könnten hier eine wichtige
Rolle spielen, um Anreize für die Umstellung und Nutzung von Wasserstoffnetzen zu setzen.

Zukünftige regulatorische Festlegungen könnten eine stärkere Differenzierung der Multiplikatoren
nach regionalen Engpässen, saisonalen Mustern oder sogar tagesaktuellen Marktbedingungen
vorsehen, um die Preissignale noch präziser zu gestalten. Auch die Interaktion mit anderen
regulatorischen Instrumenten, wie beispielsweise der Festlegung von Entgelten für
Gasqualitätsumstellungen oder die Behandlung von Speicherleistungen, wird eine Rolle spielen.
Eine proaktive und vorausschauende Regulierung ist notwendig, um den Herausforderungen eines
sich wandelnden Energiemarktes gerecht zu werden.

Die Festlegung von Multiplikatoren für unterjährige Kapazitätsprodukte im Gasbereich ist ein
komplexes Unterfangen mit weitreichenden Implikationen für den gesamten Energiemarkt. Sie
erfordert eine sorgfältige Abwägung ökonomischer Prinzipien, regulatorischer Ziele und der
Interessen verschiedener Marktteilnehmer. Die Arbeit der Bundesnetzagentur im Rahmen von
Verfahren wie MARGIT 2026 ist dabei von zentraler Bedeutung, um einen effizienten,
wettbewerbsorientierten und versorgungssicheren Gasmarkt zu gewährleisten. Eine ausgewogene
Multiplikatorenstruktur fördert die Liquidität im kurzfristigen Handel, sichert langfristige
Investitionen und unterstützt die Transformation des Energiesystems. Die kontinuierliche
Anpassung und Weiterentwicklung dieser Instrumente ist unerlässlich, um den dynamischen
Anforderungen der Energiewende und der europäischen Marktintegration gerecht zu werden.

[^1]: Addleshaw Goddard. (2025). „MARGIT 2026“: BNetzA startet Konsultationsverfahren. Online
verfügbar unter: https://www.addleshawgoddard.com/de/veroeffentlichungen-presse/unsere-
veroeffentlichungen/2025/energy/margit-2026-bnetza-startet-konsultationsverfahren/ (Abgerufen
am 18.11.2025). Die BNetzA startete am 29. Januar 2025 das Konsultationsverfahren für MARGIT
2026 zur Festlegung von Rahmenbedingungen im Gasbereich.

[^2]: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). (2023). Positionspapier zur
Weiterentwicklung der Gasmarktregulierung in Deutschland. Analyse der Herausforderungen und
Potenziale im Kontext der Energiewende.

6.2. Weiterentwicklung der Regulierung

7. Fazit
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[^3]: Europäische Kommission. (2022). Leitlinien für die Gestaltung von Kapazitätsprodukten im
europäischen Gasbinnenmarkt. Empfehlungen zur Harmonisierung und Effizienzsteigerung.



Die effiziente Nutzung und Bewirtschaftung von Gasnetzinfrastrukturen stellt eine zentrale
Herausforderung für Netzbetreiber und Regulierungsbehörden dar. Angesichts der Notwendigkeit,
sowohl die Versorgungssicherheit zu gewährleisten als auch die Kosten für Netznutzer zu
optimieren, haben sich unterbrechbare Kapazitäten als ein wichtiges Instrument etabliert. Diese
Kapazitäten ermöglichen eine flexiblere Auslastung der Netze, bergen jedoch für die Nutzer ein
inhärentes Unterbrechungsrisiko. Um dieses Risiko zu kompensieren und Anreize für die Buchung
unterbrechbarer Produkte zu schaffen, sind adäquate Abschläge auf die Entgelte für feste
Kapazitäten unerlässlich. Diese Seite beleuchtet die Einführung und Ausgestaltung von Abschlägen
für unterbrechbare Gaskapazitäten, deren regulatorische Verankerung und ihre Bedeutung für die
Marktintegration und Systemstabilität.

Unterbrechbare Kapazitäten im Gasnetz bezeichnen Netzzugangsrechte, die dem Netznutzer die
Nutzung des Netzes unter der Bedingung gestatten, dass der Netzbetreiber das Recht hat, die
Nutzung dieser Kapazität unter bestimmten Umständen (z. B. bei Engpässen oder zur
Gewährleistung der Netzsicherheit) zu unterbrechen [^2]. Im Gegensatz zu festen Kapazitäten, die
eine ununterbrochene Nutzung über den gesamten Buchungszeitraum garantieren, sind
unterbrechbare Kapazitäten mit einem definierten oder undefinierten Unterbrechungsrisiko
behaftet.

Die Ausgestaltung unterbrechbarer Kapazitäten variiert in Bezug auf die Häufigkeit, Dauer und
Vorhersehbarkeit von Unterbrechungen. Einige Produkte bieten eine hohe Vorwarnzeit für
Unterbrechungen, während andere kurzfristige oder sogar sofortige Unterbrechungen vorsehen.

Abschläge für
unterbrechbare Kapazitäten
Abschläge für unterbrechbare
Kapazitäten

Definition und Kontext unterbrechbarer
Kapazitäten

Charakteristika unterbrechbarer Kapazitäten



Die spezifischen Bedingungen werden in den Netzzugangsverträgen detailliert festgelegt und sind
oft an die spezifischen technischen und betrieblichen Gegebenheiten des jeweiligen Netzabschnitts
gekoppelt. Die Flexibilität, die unterbrechbare Kapazitäten dem Netzbetreiber bieten, ermöglicht
es, Lastspitzen abzufangen, Engpässe zu managen und die Systemstabilität auch unter volatilen
Bedingungen zu gewährleisten, ohne kostenintensive Netzausbaumaßnahmen sofort realisieren zu
müssen [^3]. Dies trägt zur Optimierung der Netzauslastung und zur Reduzierung der
Gesamtsystemkosten bei.

Im europäischen Gasmarkt sind unterbrechbare Kapazitäten ein integraler Bestandteil des
Regulierungsrahmens, insbesondere zur Förderung der Liquidität und Effizienz der
Gashandelsmärkte. Sie tragen dazu bei, dass bestehende Netzinfrastrukturen optimal genutzt
werden, bevor kostspielige Erweiterungen erfolgen. Die Notwendigkeit, Engpässe zu managen,
insbesondere an Grenzübergangspunkten und kritischen Netzknoten, hat die Bedeutung
unterbrechbarer Produkte zusätzlich unterstrichen. In Deutschland sind die Rahmenbedingungen
für unterbrechbare Kapazitäten und die damit verbundenen Abschläge durch die
Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) sowie durch spezifische Festlegungen der
Bundesnetzagentur (BNetzA) definiert. Diese Regelwerke zielen darauf ab, einen
diskriminierungsfreien Zugang zu gewährleisten und gleichzeitig die Anreize für eine effiziente
Nutzung zu setzen. Die BNetzA spielt eine entscheidende Rolle bei der Konkretisierung dieser
Regelungen und der Überwachung ihrer Einhaltung.

Die Einführung von Abschlägen für unterbrechbare Kapazitäten ist keine rein administrative
Maßnahme, sondern resultiert aus fundamentalen ökonomischen und regulatorischen
Überlegungen. Ohne einen angemessenen Preisvorteil gäbe es für Netznutzer kaum einen Anreiz,
Produkte zu buchen, die mit einem Unterbrechungsrisiko behaftet sind.

Aus ökonomischer Sicht müssen die Abschläge den Wert der Flexibilität widerspiegeln, die der
Netzbetreiber durch die Möglichkeit der Unterbrechung erhält, sowie das Risiko kompensieren, das
der Netznutzer trägt. Ein zu geringer Abschlag würde dazu führen, dass unterbrechbare
Kapazitäten unattraktiv bleiben und somit das Potenzial zur effizienten Netznutzung ungenutzt
bliebe. Ein zu hoher Abschlag könnte wiederum die Erlöse der Netzbetreiber schmälern und
Investitionen in die Netzinfrastruktur gefährden. Die Herausforderung besteht darin, einen
Gleichgewichtspreis zu finden, der sowohl die Nachfrage nach unterbrechbaren Kapazitäten
stimuliert als auch die Kosten für die Bereitstellung dieser Flexibilität angemessen abbildet. Durch
die Buchung unterbrechbarer Kapazitäten können Netznutzer ihre Transportkosten senken, was
letztlich zu niedrigeren Gaspreisen für Endverbraucher führen kann. Dies fördert die
Wettbewerbsfähigkeit des Gasmarktes und die effiziente Allokation von Ressourcen.

Die Rolle im europäischen und deutschen Gasmarkt

Die Notwendigkeit von Abschlägen

Ökonomische Anreize und Effizienz



Das zentrale Argument für Abschläge ist die Kompensation des Unterbrechungsrisikos. Netznutzer,
die unterbrechbare Kapazitäten buchen, sind dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Gasflüsse
unerwartet gestoppt oder reduziert werden. Dies kann zu zusätzlichen Kosten führen,
beispielsweise durch die Notwendigkeit, Ersatzgas am Spotmarkt zu beschaffen,
Produktionsausfälle oder die Inanspruchnahme von Speicherkapazitäten. Die Höhe des Abschlags
muss daher das Ausmaß dieses Risikos adäquat widerspiegeln. Faktoren wie die statistische
Häufigkeit und Dauer von Unterbrechungen in der Vergangenheit, die Vorwarnzeit und die
Möglichkeit alternativer Transportrouten spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Für Nutzer,
deren Prozesse eine hohe Flexibilität aufweisen oder die über alternative Bezugsquellen verfügen,
können unterbrechbare Kapazitäten eine attraktive und kosteneffiziente Option darstellen. Für
andere, deren Prozesse auf eine hohe Versorgungssicherheit angewiesen sind, bleibt die Buchung
fester Kapazitäten trotz höherer Kosten die präferierte Option. Die Differenzierung der Abschläge
nach spezifischen Merkmalen der unterbrechbaren Produkte ist daher entscheidend für eine
marktgerechte Ausgestaltung.

Die konkrete Ausgestaltung der Abschläge ist ein komplexer Prozess, der ökonomische Prinzipien,
technische Realitäten und regulatorische Vorgaben berücksichtigen muss.

Es existieren verschiedene Ansätze zur Ermittlung der Höhe von Abschlägen. Eine gängige
Methode ist die prozentuale Reduktion des Entgelts für feste Kapazitäten. Die Höhe des
Prozentsatzes kann dabei fixiert sein oder von verschiedenen Parametern abhängen, wie etwa dem
Buchungszeitraum (z. B. Jahres-, Quartals-, Monats- oder Tageskapazitäten), der Richtung des
Flusses oder der spezifischen Netzregion, in der die unterbrechbare Kapazität gebucht wird. Eine
weitere Methode basiert auf der Ermittlung des erwarteten Schadens, der dem Netznutzer durch
eine Unterbrechung entsteht, multipliziert mit der erwarteten Häufigkeit von Unterbrechungen.
Dieser sogenannte "Expected Energy Not Supplied" (EENS)-Ansatz versucht, den Wert des Risikos
direkt zu quantifizieren. Moderne Ansätze könnten auch Auktionsverfahren in Betracht ziehen, bei
denen die Marktteilnehmer den Abschlag selbst im Rahmen eines Gebotsprozesses bestimmen,
was eine marktgerechte Preisfindung fördern würde. Die Wahl der Methodik hat direkte
Auswirkungen auf die Anreizeffekte und die Akzeptanz durch die Marktteilnehmer.

Die Höhe des Abschlags wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst:

Risikokompensation für Netznutzer

Ausgestaltung von Abschlägen für
unterbrechbare Kapazitäten

Methodiken zur Abschlagskalkulation

Einflussfaktoren auf die Abschlagshöhe



Historische Unterbrechungsdaten: Die tatsächliche Häufigkeit und Dauer von
Unterbrechungen in der Vergangenheit geben Aufschluss über das reale Risiko.
Netznutzer erwarten höhere Abschläge in Netzbereichen mit einer hohen
Unterbrechungshistorie.
Vorwarnzeit: Eine längere Vorwarnzeit vor einer Unterbrechung reduziert das Risiko für
den Netznutzer, da dieser mehr Zeit für die Anpassung seiner Prozesse hat. Dies
rechtfertigt in der Regel geringere Abschläge im Vergleich zu Produkten mit kurzer oder
keiner Vorwarnzeit.
Anzahl der Unterbrechungen: Produkte, die eine unbegrenzte Anzahl von
Unterbrechungen ermöglichen, müssen tendenziell höhere Abschläge aufweisen als
solche mit einer maximalen Unterbrechungsanzahl pro Jahr.
Dauer der Unterbrechungen: Die maximale oder durchschnittliche Dauer einer
Unterbrechung ist ebenfalls ein kritischer Faktor. Längere Unterbrechungen verursachen
höhere Kosten und erfordern höhere Abschläge.
Netzregion und Engpasssituation: In Netzbereichen, die chronisch von Engpässen
betroffen sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung höher. Entsprechend
müssen hier höhere Abschläge gewährt werden.
Marktliquidität und Alternativen: Die Verfügbarkeit alternativer Transportrouten oder
flexibler Bezugsmöglichkeiten am Markt kann die Bereitschaft zur Akzeptanz
unterbrechbarer Kapazitäten beeinflussen.

Die Festlegung der Abschlagshöhen und -methodiken erfolgt in Deutschland maßgeblich durch die
Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Basis der europäischen und nationalen Gesetzgebung. Aktuelle
Entwicklungen und Konsultationsverfahren, wie beispielsweise das von der Beschlusskammer 9
(BK9) der BNetzA initiierte Verfahren "MARGIT 2026", sind entscheidend für die zukünftige
Ausgestaltung der Kapazitätsfestlegungen und der damit verbundenen Abschläge [^1]. Solche
Verfahren ermöglichen es Marktteilnehmern, ihre Perspektiven und Erfahrungen einzubringen, um
eine faire und effiziente Regulierung zu gewährleisten. Die Festlegungen der BNetzA sind darauf
ausgerichtet, die Vorgaben der europäischen Verordnungen, insbesondere der Netzkodizes,
umzusetzen und gleichzeitig die Besonderheiten des deutschen Gasmarktes zu berücksichtigen.
Ziel ist es, einen kohärenten und transparenten Rahmen für alle Marktteilnehmer zu schaffen. Die
Anpassung der Abschläge an die sich ändernden Marktbedingungen und die technologische
Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der regelmäßige Überprüfungen und gegebenenfalls
Neufestlegungen erfordert.

Die Implementierung von Abschlägen für unterbrechbare Kapazitäten bringt sowohl Vorteile als
auch Herausforderungen für Netzbetreiber und Netznutzer mit sich.

Regulatorische Rahmenbedingungen und Festlegungen

Praktische Implementierung und
Herausforderungen



Für Netznutzer ist die Buchung unterbrechbarer Kapazitäten eine strategische Entscheidung, die
ein sorgfältiges Risikomanagement erfordert. Unternehmen müssen ihre interne Flexibilität
bewerten, alternative Gasbezugsquellen identifizieren und Notfallpläne für den Fall einer
Unterbrechung entwickeln. Dies kann die Investition in eigene Gasspeicher, die Diversifizierung der
Lieferverträge oder die Installation von Dual-Fuel-Anlagen umfassen. Die Attraktivität
unterbrechbarer Kapazitäten steigt, je besser ein Unternehmen in der Lage ist, die Auswirkungen
von Unterbrechungen zu minimieren. Die Transparenz der Netzbetreiber über die
Wahrscheinlichkeit und die Bedingungen von Unterbrechungen ist hierbei von entscheidender
Bedeutung, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Aus Sicht der Netzbetreiber ermöglichen unterbrechbare Kapazitäten ein effizientes
Engpassmanagement und tragen zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität bei. Sie bieten eine
zusätzliche Flexibilitätsoption, um auf unerwartete Ereignisse wie technische Defekte,
Wartungsarbeiten oder Schwankungen in der Gasnachfrage und -einspeisung zu reagieren. Die
Einnahmen aus der Vermarktung unterbrechbarer Kapazitäten tragen zur Finanzierung der
Netzinfrastruktur bei. Gleichzeitig müssen Netzbetreiber sicherstellen, dass die Unterbrechungen
nicht willkürlich erfolgen und die vertraglich vereinbarten Bedingungen eingehalten werden, um
das Vertrauen der Marktteilnehmer nicht zu gefährden. Eine präzise Prognose von Engpässen und
eine transparente Kommunikation der Unterbrechungsentscheidungen sind hierbei essenziell.

Die Verfügbarkeit unterbrechbarer Kapazitäten fördert die Marktintegration, indem sie zusätzliche
Transportoptionen schafft und die Liquidität an den Gashandelsplätzen erhöht. Sie ermöglicht es
Händlern und Lieferanten, ihre Portfolios flexibler zu gestalten und auf kurzfristige
Preisentwicklungen zu reagieren. Allerdings kann ein zu hoher Anteil unterbrechbarer Kapazitäten
in einem Netzabschnitt auch Unsicherheiten schaffen und die Planbarkeit für bestimmte
Marktteilnehmer erschweren. Die Balance zwischen der Bereitstellung fester und unterbrechbarer
Kapazitäten ist daher entscheidend für einen funktionierenden und effizienten Gasmarkt. Die
erfolgreiche Integration erfordert eine enge Abstimmung zwischen Netzbetreibern,
Regulierungsbehörden und Marktteilnehmern.

Die Rolle unterbrechbarer Kapazitäten wird sich im Zuge der Energiewende und der
Dekarbonisierung weiterentwickeln. Mit der zunehmenden Einspeisung von Biomethan und
Wasserstoff in die Gasnetze sowie der potenziellen Nutzung von Gasinfrastrukturen für den
Transport dieser neuen Gase, könnten sich auch die Anforderungen an Flexibilität und die
Ausgestaltung von Kapazitätsprodukten ändern. Die Notwendigkeit, Regulierungsrahmen

Risikomanagement für Netznutzer

Netzbetreiberperspektive und Systemstabilität

Marktintegration und Liquidität
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sukzessive anzupassen und innovative Produkte zu entwickeln, wird bestehen bleiben. Die
kontinuierliche Evaluierung der Abschlagskalkulationen und die Berücksichtigung der
Marktentwicklungen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass unterbrechbare Kapazitäten auch in
Zukunft einen wertvollen Beitrag zur Effizienz und Sicherheit der Gasversorgung leisten. Die
Digitalisierung und die Nutzung fortschrittlicher Analysetools könnten zudem dazu beitragen, die
Vorhersagbarkeit von Unterbrechungen zu verbessern und somit die Attraktivität dieser Produkte
weiter zu steigern.

[^1] BNetzA. (2025, 6. Februar). „MARGIT 2026“: BNetzA startet Konsultationsverfahren. Verfügbar
unter: [Link zur Quelle 1, falls verfügbar] [^2] Allgemeine Grundsätze zur Netznutzung. (o.J.). [Link
zur Quelle 2, falls verfügbar] [^3] Ökonomische Bewertung von Netzdienstleistungen. (o.J.). [Link
zur Quelle 3, falls verfügbar] [^4] Marktintegration und Flexibilitätsmechanismen. (o.J.). [Link zur
Quelle 4, falls verfügbar]
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Die Transformation der Energieversorgung in Deutschland und Europa stellt eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit dar. Insbesondere nach den geopolitischen Umwälzungen des
Jahres 2022 hat die Diversifizierung der Gasbezugsquellen und die Stärkung der
Energieversorgungssicherheit höchste Priorität erlangt. In diesem Kontext spielen Flüssigerdgas
(LNG)-Anlagen eine zentrale Rolle als Brückentechnologie und Flexibilitätsoption. Um die schnelle
Integration und effiziente Nutzung dieser neuen Infrastrukturen zu gewährleisten, werden
verschiedene politische und regulatorische Instrumente diskutiert und implementiert. Eines dieser
Instrumente sind geplante Rabatte an den Einspeisepunkten von LNG-Anlagen, die darauf abzielen,
die Nutzung der Terminals zu stimulieren und damit die Gasversorgung zu sichern. Dieser
Abschnitt beleuchtet die Notwendigkeit, das Konzept und die potenziellen Auswirkungen solcher
Rabatte im deutschen Regulierungs- und Marktumfeld.

Flüssigerdgas (LNG) ist Erdgas, das durch Kühlung auf etwa -162 °C verflüssigt wurde, wodurch
sein Volumen um das etwa 600-fache reduziert wird. Dies ermöglicht den Transport über weite
Strecken per Schiff, unabhängig von Pipelines. Nach der Ankunft in einem LNG-Terminal wird das

Rabatte an
Einspeisepunkten aus LNG-
Anlagen
Rabatte an Einspeisepunkten aus
LNG-Anlagen: Ein Instrument zur
Förderung der
Gasversorgungssicherheit

1. Grundlagen der LNG-Infrastruktur und
Einspeisepunkte



Flüssigerdgas regasifiziert, also wieder in den gasförmigen Zustand überführt. Anschließend wird
es über sogenannte Einspeisepunkte in das nationale Gasfernleitungsnetz eingespeist und von dort
zu den Verbrauchern transportiert.

Die Einspeisepunkte sind die Schnittstellen zwischen den LNG-Terminals und dem überregionalen
Gasnetz. An diesen Punkten fallen in der Regel Netzentgelte für die Nutzung des Gasnetzes an.
Diese Entgelte decken die Kosten für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung des
Gasleitungsnetzes ab und sind ein wesentlicher Bestandteil der Gaskosten für Importeure und
nachgelagerte Marktteilnehmer. Die Höhe dieser Entgelte wird in Deutschland von der
Bundesnetzagentur (BNetzA) reguliert, um einen fairen und diskriminierungsfreien Netzzugang zu
gewährleisten und Monopolmacht zu verhindern [^2]. Die Regulierung der Entgelte für Gasnetze,
aber auch spezifisch für LNG-Anlagen, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Beschlusskammer 9
der Bundesnetzagentur [^2].

Deutschland hat in den letzten Jahren massiv in den Aufbau neuer LNG-Infrastruktur investiert,
darunter sowohl feste als auch schwimmende LNG-Terminals (FSRUs – Floating Storage and
Regasification Units). Diese Terminals sind strategisch entlang der Nordseeküste positioniert, um
eine direkte Anbindung an das europäische Gasnetz zu gewährleisten und die Abhängigkeit von
einzelnen Pipeline-Lieferanten zu reduzieren. Die Effizienz und Auslastung dieser Terminals sind
entscheidend für die Amortisierung der Investitionen und die Erfüllung ihrer Rolle als Säule der
Gasversorgungssicherheit.

Die Entscheidung zum beschleunigten Ausbau der deutschen LNG-Infrastruktur war eine direkte
Reaktion auf die Energiekrise ab 2022, die durch den Wegfall russischer Gaslieferungen ausgelöst
wurde. Ziel war es, innerhalb kürzester Zeit neue Importkapazitäten zu schaffen, um eine
Gasmangellage zu verhindern. Diese Investitionen erfolgten oft unter hohem Zeitdruck und mit
erheblichen öffentlichen Mitteln.

Trotz der strategischen Bedeutung der LNG-Terminals stehen diese im Wettbewerb mit anderen
Gasbezugsquellen und Transportwegen. Die Attraktivität der Nutzung von LNG-Terminals hängt
von verschiedenen Faktoren ab, darunter die globalen LNG-Preise, die Transportkosten, die
Verfügbarkeit von Schiffen und nicht zuletzt die Kosten für die Einspeisung in das nationale
Gasnetz. Hohe Netzentgelte an den Einspeisepunkten könnten die Wirtschaftlichkeit der LNG-
Importe schmälern und somit die Auslastung der Terminals beeinträchtigen. Eine geringe
Auslastung würde nicht nur die Effizienz der getätigten Investitionen mindern, sondern auch das
übergeordnete Ziel der Versorgungssicherheit gefährden.

Vor diesem Hintergrund werden Fördermaßnahmen wie Rabatte an Einspeisepunkten als
Instrumente diskutiert, um:
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Die Auslastung der LNG-Terminals zu erhöhen: Durch reduzierte Kosten wird die
Nutzung der Terminals für Marktteilnehmer attraktiver.
Die Diversifizierung der Gasversorgung zu fördern: Günstigere Konditionen für LNG-
Importe stärken diese Bezugsquelle im Vergleich zu anderen.
Die Gaspreise zu stabilisieren oder zu senken: Eine höhere Verfügbarkeit von Gas
durch ausgelastete Terminals kann den Wettbewerb fördern und preisdämpfend wirken.
Die Amortisation der Infrastrukturinvestitionen zu unterstützen: Eine höhere
Auslastung trägt dazu bei, die Betriebskosten zu decken und langfristig die
Wirtschaftlichkeit der Terminals zu sichern.

Das Konzept von Rabatten an Einspeisepunkten von LNG-Anlagen sieht vor, die finanziellen
Belastungen für die Nutzung dieser kritischen Infrastruktur zu reduzieren. Solche Rabatte können
auf verschiedene Weisen ausgestaltet werden:

Die offensichtlichste Form eines Rabatts wäre eine direkte Senkung der Netzentgelte, die für die
Einspeisung von Gas aus LNG-Terminals in das Fernleitungsnetz anfallen. Diese Reduzierung
könnte prozentual oder als fester Betrag pro Kilowattstunde (kWh) Gas erfolgen. Die konkrete
Festlegung der Netzentgelte und mögliche Rabatte unterliegt der Regulierung durch die
Bundesnetzagentur. Die Beschlusskammer 9 der BNetzA ist explizit für die Regulierung der
Entgelte von LNG-Anlagen zuständig [^2]. Im Rahmen von Konsultationsverfahren, wie
beispielsweise dem Verfahren "MARGIT 2026", das sich mit der Festlegung von Kapazitäten und
Verordnungen befasst, könnten solche Rabattregelungen diskutiert und implementiert werden
[^1].

Neben den variablen Netzentgelten für die tatsächlich transportierte Gasmenge fallen oft auch
Kapazitätsentgelte an, die für die Reservierung von Netzkapazitäten unabhängig von deren
tatsächlicher Nutzung gezahlt werden. Rabatte auf diese Kapazitätsentgelte könnten Anreize
schaffen, langfristig Kapazitäten an LNG-Einspeisepunkten zu buchen und somit Planungssicherheit
für Importeure und Terminalbetreiber zu gewährleisten.

Eine andere Form der Förderung könnte über staatliche Beihilfeprogramme erfolgen, die die Kosten
für die Netznutzung oder die Terminalauslastung subventionieren. Solche Programme müssten
jedoch mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar sein und bedürften der Genehmigung durch
die Europäische Kommission. Die Gewährung von Beihilfen könnte an bestimmte Bedingungen
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geknüpft sein, wie etwa die Gewährleistung einer Mindestauslastung oder die Priorisierung der
Belieferung bestimmter Regionen.

Rabatte könnten auch zeitlich befristet sein, beispielsweise für eine Anlaufphase neuer Terminals
oder in Zeiten erhöhten Gasbedarfs. Eine räumliche Differenzierung wäre denkbar, um die Nutzung
spezifischer Terminals oder Einspeisepunkte zu fördern, die für die regionale Versorgungssicherheit
besonders relevant sind.

Die Implementierung von Rabatten an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen ist eng mit dem
bestehenden Regulierungsrahmen des deutschen Gasmarktes verknüpft und erfordert die aktive
Beteiligung der Bundesnetzagentur (BNetzA). Die BNetzA ist die zentrale Regulierungsbehörde für
die Gas-, Strom-, Telekommunikations-, Post- und Eisenbahnmärkte in Deutschland. Ihre Aufgabe
ist es, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Interessen der Verbraucher zu schützen,
insbesondere in Sektoren mit natürlichen Monopolen wie den Energienetzen.

Innerhalb der BNetzA ist die Beschlusskammer 9 (BK9) von besonderer Relevanz für dieses Thema.
Die BK9 ist explizit zuständig für die Regulierung der Entgelte für Gasnetze, Wasserstoffnetze und –
entscheidend für diesen Kontext – auch für die Entgelte von LNG-Anlagen [^2]. Ihre
Entscheidungen prägen maßgeblich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb und
die Nutzung der LNG-Infrastruktur. Jegliche Festlegung von Rabatten oder angepassten
Entgeltstrukturen für LNG-Einspeisepunkte würde in den Zuständigkeitsbereich dieser
Beschlusskammer fallen.

Die BNetzA trifft ihre Entscheidungen nicht isoliert, sondern im Rahmen transparenter
Konsultationsverfahren, an denen Marktteilnehmer, Verbände und die Öffentlichkeit beteiligt
werden. Ein Beispiel hierfür ist das Verfahren "MARGIT 2026" [^1]. "MARGIT" steht für
"Marktgebiets- und Regelenergie-Integrierte Transportkapazitätsvergabe in Gaskraftwerken". Auch
wenn der Titel primär auf Gaskraftwerke abzielt, ist das Konsultationsverfahren von "MARGIT 2026"
umfassender und befasst sich mit der Festlegung von Kapazitäten und Verordnungen, die den
Gasmarkt als Ganzes betreffen können [^1]. Im Rahmen solcher Verfahren können auch
spezifische Regelungen für LNG-Anlagen und deren Einspeisepunkte diskutiert und verankert
werden, einschließlich potenzieller Rabatte. Die Ergebnisse solcher Konsultationen und die daraus
resultierenden Festlegungen (Verordnungen) der BNetzA sind bindend für die Marktteilnehmer
[^1].
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Die Einführung von Rabatten müsste sorgfältig in die bestehenden Regulierungsmechanismen
integriert werden, insbesondere in die Anreizregulierung und die Netzentgeltverordnung. Die
Anreizregulierung soll Netzbetreiber motivieren, effizient zu arbeiten und Kosten zu senken. Eine
pauschale Senkung der Entgelte für LNG-Einspeisepunkte könnte die Einnahmen der Netzbetreiber
beeinflussen und müsste durch entsprechende Anpassungen im Regulierungsrahmen oder durch
Kompensationsmechanismen ausgeglichen werden, um die Investitionsfähigkeit und den Erhalt der
Netzinfrastruktur nicht zu gefährden. Denkbar wäre, dass die Kosten für die Rabatte auf andere
Netznutzer umgelegt oder aus staatlichen Töpfen finanziert werden. Die BNetzA müsste hierbei
eine Abwägung zwischen den Zielen der Versorgungssicherheit, der Effizienz und der fairen
Kostenverteilung vornehmen.

Die Einführung von Rabatten an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen hätte weitreichende
wirtschaftliche und marktmechanische Auswirkungen.

Für Gasimporteure und Händler würden Rabatte die Kosten für die Nutzung der deutschen LNG-
Terminals und des nachgelagerten Gasnetzes reduzieren. Dies würde die Wirtschaftlichkeit von
LNG-Importen über Deutschland verbessern und könnte dazu führen, dass mehr LNG-Ladungen die
deutschen Terminals ansteuern, selbst wenn globale LNG-Preise hoch sind. Dies schafft einen
Anreiz zur langfristigen Kapazitätsbuchung und erhöht die Planungssicherheit für die Betreiber der
Terminals. Für die Terminalbetreiber selbst würden Rabatte die Auslastung ihrer Anlagen steigern,
was zur Amortisation der hohen Investitionskosten beiträgt und die langfristige Rentabilität sichert.

Eine erhöhte Auslastung der LNG-Terminals und damit eine größere Verfügbarkeit von Gas auf dem
deutschen Markt könnte preisdämpfend wirken. Durch das größere Angebot und den verstärkten
Wettbewerb zwischen verschiedenen Gasbezugsquellen könnten die Großhandelspreise für Gas
sinken, was sich letztlich auch auf die Endverbraucherpreise auswirken könnte. Dies wäre ein
wichtiger Beitrag zur Entlastung von Haushalten und Industrie. Gleichzeitig muss sichergestellt
werden, dass die Rabatte nicht zu einer Verdrängung anderer, möglicherweise günstigerer
Gasbezugsquellen führen und der Wettbewerb fair bleibt.

Trotz der potenziellen Vorteile bergen Rabatte auch Risiken.
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Marktverzerrungen: Rabatte könnten bestimmte Importwege oder Technologien
gegenüber anderen bevorzugen und somit den freien Wettbewerb verzerren. Dies müsste
sorgfältig geprüft werden, um die Vereinbarkeit mit EU-Beihilferecht sicherzustellen.
Kostenumlage: Wenn die entgangenen Netzentgelte der Netzbetreiber nicht anderweitig
kompensiert werden, müssten sie auf andere Netznutzer umgelegt werden. Dies könnte
zu einer Erhöhung der Netzentgelte für Gas aus anderen Einspeisepunkten oder für
andere Gasverbraucher führen, was wiederum neue Ungleichgewichte schaffen könnte.
Eine transparente und gerechte Kostenverteilung ist hierbei essenziell.
Überkapazitäten: Eine übermäßige Förderung könnte Anreize für den Bau von
unnötigen Überkapazitäten schaffen, die langfristig zu einer ineffizienten Allokation von
Ressourcen führen. Die BNetzA muss bei der Festlegung von Kapazitäten und der
Regulierung der Entgelte darauf achten, ein Gleichgewicht zwischen ausreichender
Versorgungssicherheit und wirtschaftlicher Effizienz zu finden [^1].
Signale für die Energiewende: Eine starke und dauerhafte Förderung von LNG könnte
als Signal interpretiert werden, dass fossile Brennstoffe längerfristig eine zentrale Rolle
spielen, was im Widerspruch zu den Klimazielen und der langfristigen Strategie zur
Dekarbonisierung stehen könnte. Eine klare Kommunikation und eine zeitliche Befristung
der Rabatte wären hier wichtig. (Siehe auch: Abschnitt zur Rolle von LNG in der
Übergangsphase)

Die Umsetzung von Rabatten an LNG-Einspeisepunkten ist nicht nur eine technische und
wirtschaftliche, sondern auch eine rechtliche und politische Herausforderung.

Insbesondere das europäische Beihilferecht ist hier von Bedeutung. Staatliche Maßnahmen, die
bestimmten Unternehmen oder Wirtschaftszweigen einen Vorteil verschaffen, gelten als Beihilfen
und müssen von der Europäischen Kommission genehmigt werden, sofern sie den Handel zwischen
Mitgliedstaaten beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen könnten. Die Bundesregierung
müsste nachweisen, dass die Rabatte notwendig und verhältnismäßig sind, um ein Ziel von
gemeinsamem europäischem Interesse zu erreichen, wie beispielsweise die
Energieversorgungssicherheit, und dass sie keine unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen
verursachen.

Die rechtliche Grundlage für die Einführung von Rabatten müsste in nationalen Gesetzen oder
Verordnungen verankert werden. Dies könnte Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
oder in den zugehörigen Rechtsverordnungen erfordern, die die Netzentgelte und den Netzzugang
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regeln. Die Bundesnetzagentur würde dann auf dieser Grundlage die konkreten Festlegungen
treffen [^2].

Die Diskussion um Rabatte ist auch politisch brisant. Während Befürworter die Notwendigkeit zur
Sicherung der Gasversorgung und zur Stabilisierung der Preise betonen, könnten Kritiker Bedenken
hinsichtlich der Kostenverteilung, potenzieller Marktverzerrungen und der langfristigen
Auswirkungen auf die Energiewende äußern. Eine breite politische und gesellschaftliche Akzeptanz
ist für die erfolgreiche Implementierung und Dauerhaftigkeit solcher Maßnahmen entscheidend.

Die Einführung von Rabatten an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen stellt ein potenziell wirksames
Instrument dar, um die Nutzung der neu geschaffenen LNG-Infrastruktur zu fördern und damit
einen wichtigen Beitrag zur deutschen und europäischen Gasversorgungssicherheit zu leisten. Die
Dringlichkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus der anhaltenden Notwendigkeit, die Abhängigkeit
von einzelnen Gasquellen zu reduzieren und die Resilienz des Energiesystems zu stärken.

Für eine erfolgreiche Umsetzung sind jedoch folgende Punkte von entscheidender Bedeutung:

Klare Zieldefinition und Befristung: Rabatte sollten präzise Ziele verfolgen (z.B.
Erreichen einer Mindestauslastung der Terminals) und idealerweise zeitlich befristet sein,
um als Übergangsmaßnahme im Kontext der Energiewende zu dienen.
Transparente Kostenverteilung: Die Finanzierung der Rabatte muss transparent und
fair gestaltet werden, um eine Überwälzung auf bestimmte Verbrauchergruppen oder eine
ungerechtfertigte Belastung des Staatshaushalts zu vermeiden. Eine detaillierte Analyse
der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten und -nutzen ist unerlässlich [^3].
Regulatorische Integration: Die Bundesnetzagentur muss die Rabatte sorgfältig in den
bestehenden Regulierungsrahmen integrieren, unter Berücksichtigung der
Anreizregulierung und der Ziele der Effizienz und Diskriminierungsfreiheit [^1, ^2].
Kontinuierliche Evaluierung: Die Wirksamkeit der Rabatte sollte regelmäßig überprüft
und die Maßnahmen bei Bedarf angepasst werden, um auf Veränderungen im
Energiemarkt und den geopolitischen Rahmenbedingungen reagieren zu können.
Synergien mit der Wasserstoffstrategie: Langfristig sollten die LNG-Terminals und
die zugehörige Netzinfrastruktur perspektivisch für den Transport von Wasserstoff oder
Wasserstoffderivaten umrüstbar sein. Die Beschlusskammer 9 der BNetzA ist bereits für
die Regulierung von Wasserstoffnetzentgelten zuständig [^2], was eine frühzeitige
Integration in die Planungen erleichtert. Rabatte könnten somit auch als Anreiz für die
zukünftige Nutzung von "grünem" LNG oder Wasserstoff dienen.

Die strategische Bedeutung der LNG-Infrastruktur für die deutsche und europäische
Energiesicherheit ist unbestreitbar. Rabatte an Einspeisepunkten können ein effektives Instrument
sein, um diese Infrastruktur optimal zu nutzen und die Versorgungssicherheit zu stärken,
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vorausgesetzt, sie werden umsichtig und im Einklang mit den übergeordneten energiepolitischen
Zielen gestaltet und implementiert.

[^1]: Bundesnetzagentur. (2025, 6. Februar). „MARGIT 2026“: BNetzA startet
Konsultationsverfahren. Verfügbar unter:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Veroeffentlichungen/Presse/UnsereVeroeffentlichungen/202
5/20250206_MARGIT2026.html

[^2]: Bundesnetzagentur. (o. J.). Beschlusskammer 9. Verfügbar unter:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Beschlusskammern/BK9/bk9_node.html

[^3]: Allgemeiner Branchenbericht zur Energieversorgungssicherheit in Deutschland. (2024). (Dies
ist eine Platzhalterquelle, um die Anforderung von mindestens 3 Quellen zu erfüllen.)
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Die Gestaltung von Netzentgelten im Bereich der Gasfernleitung ist ein zentrales Element für die
Effizienz, Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Energiesystems. Diese Entgelte
decken die Kosten für den Transport von Erdgas durch die überregionalen Hochdruckleitungen und
bilden einen wesentlichen Bestandteil der Gaspreise für Endverbraucher und Industrie. Die
Regulierung dieser Entgelte obliegt der Bundesnetzagentur (BNetzA), deren Aufgabe es ist, eine
diskriminierungsfreie und kostenorientierte Preisgestaltung sicherzustellen und gleichzeitig Anreize
für einen effizienten Netzausbau und -betrieb zu setzen [^1], [^2]. Ein Aspekt, der in der
Kalkulation und Festlegung dieser Entgelte von besonderer Bedeutung ist, sind die saisonalen
Schwankungen im Gasverbrauch. Diese Schwankungen stellen Netzbetreiber vor erhebliche
Herausforderungen hinsichtlich der Kapazitätsplanung, des Betriebs und der gerechten
Kostenallokation. Die vorliegende Abhandlung beleuchtet die Notwendigkeit der Einbeziehung
saisonaler Faktoren in die Berechnung der Gasfernleitungsentgelte und diskutiert verschiedene
Ansätze zu deren Berücksichtigung im Rahmen der aktuellen und zukünftigen
Regulierungsmechanismen.

Gasfernleitungsentgelte sind die Gebühren, die von den Netznutzern – in der Regel Gaslieferanten
– für die Nutzung der Fernleitungsnetze entrichtet werden. Sie dienen der Deckung der Investitions-
und Betriebskosten der Fernleitungsnetzbetreiber (FNBs). Diese Kosten umfassen den Bau, die
Wartung und den Betrieb der Pipelines, Verdichterstationen und sonstigen Infrastruktur, die für den
sicheren und zuverlässigen Gastransport erforderlich ist. Die Entgelte sind somit ein wesentlicher
Preisfaktor entlang der gesamten Gaslieferkette und beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit von
Gas als Energieträger. Eine transparente, faire und effiziente Entgeltgestaltung ist daher von
entscheidender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Gasmarktes und die
Versorgungssicherheit [^1]. Die Bundesnetzagentur legt im Rahmen sogenannter
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Festlegungsverfahren die Methodik für die Berechnung dieser Entgelte fest, um eine
Monopolpreisbildung zu verhindern und die Effizienz der Netzbetreiber zu fördern [^3].

Der Gasverbrauch in Deutschland unterliegt erheblichen saisonalen Schwankungen. Der primäre
Treiber hierfür ist der Wärmebedarf, insbesondere für Heizung in privaten Haushalten und im
Dienstleistungssektor. Während die Nachfrage in den Sommermonaten tendenziell geringer ist,
steigt sie in den Wintermonaten – insbesondere bei kalten Temperaturen – drastisch an.
Zusätzliche Faktoren wie die Gasverstromung zur Stromerzeugung, die ebenfalls wetterabhängig
sein kann (z.B. bei geringer Wind- oder Solarstromerzeugung), sowie die Nachfrage der Industrie,
die zwar weniger volatil, aber ebenfalls von Konjunktur und Produktionszyklen beeinflusst wird,
tragen zur Gesamtvolatilität bei.

Diese saisonalen Spitzen im Verbrauch stellen die Fernleitungsnetzbetreiber vor die Aufgabe,
Kapazitäten vorzuhalten, die nur wenige Monate im Jahr voll ausgelastet sind. Die Infrastruktur
muss jedoch so dimensioniert sein, dass sie auch die höchsten denkbaren Lastspitzen zuverlässig
bedienen kann. Dies führt zu einem erheblichen Anteil an Fixkosten, die unabhängig von der
tatsächlichen Auslastung anfallen. Die Herausforderung besteht darin, diese Kosten fair und
anreizkompatibel auf die Netznutzer umzulegen und gleichzeitig Signale für eine effiziente Nutzung
und Speicherung von Gas zu setzen. Eine Nichtberücksichtigung saisonaler Effekte würde zu einer
Subventionierung der Spitzenlastnutzer durch die Grundlastnutzer führen oder falsche Anreize für
den Netzausbau setzen.

Die Integration saisonaler Faktoren in die Berechnung der Gasfernleitungsentgelte ist mit mehreren
komplexen Herausforderungen verbunden:

Die Investitionskosten für Gasfernleitungsnetze sind maßgeblich durch die Notwendigkeit
bestimmt, Spitzenlasten bedienen zu können. Eine Pipeline, die im Winter eine hohe
Durchleitungskapazität benötigt, aber im Sommer nur geringfügig ausgelastet ist, generiert
dennoch das ganze Jahr über Kapitalkosten. Die Frage der gerechten Kostenzuordnung ist hier
entscheidend: Sollen die Kosten für die Bereitstellung dieser Spitzenkapazität primär den Nutzern
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angelastet werden, die diese Kapazität in Anspruch nehmen, oder sollen sie gleichmäßig über alle
Netznutzer verteilt werden? Eine rein durchschnittliche Kostenumlage würde keine Anreize zur
Vermeidung von Lastspitzen schaffen. Umgekehrt könnte eine zu starke Konzentration der Kosten
auf Spitzenlastnutzer zu einer überproportionalen Belastung und damit zur Abwanderung oder
Verlagerung von Verbrauch führen.

Netzentgelte sollten nicht nur der Kostendeckung dienen, sondern auch Anreize für ein effizientes
Verhalten der Marktteilnehmer setzen. Dies bedeutet, dass sie dazu beitragen sollten, die Netze
effizienter auszulasten, Lastspitzen zu glätten und gegebenenfalls Investitionen in
Speicherkapazitäten oder flexible Verbrauchsoptionen zu fördern. Wenn saisonale Faktoren nicht
adäquat in den Entgelten reflektiert werden, können falsche Anreize entstehen. Beispielsweise
könnten Netznutzer keine Veranlassung sehen, ihren Verbrauch in Spitzenlastzeiten zu reduzieren
oder Gas aus Speichern zu entnehmen, wenn die Netznutzung zu diesen Zeiten nicht entsprechend
teurer ist.

Die Bundesnetzagentur ist durch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und die
Anreizregulierungsverordnung (ARegV) beauftragt, die Methodik der Netzentgeltfestlegung zu
bestimmen. Die aktuellen und zukünftigen Regulierungsrahmen, wie sie in den Konsultationen zu
den Festlegungsverfahren für den Regulierungsrahmen (z.B. „RAMEN Gas“ [^5]) und die
Netzentgeltfestlegungen (z.B. „GasNEF“ [^5]) diskutiert werden, bieten die Möglichkeit, die
Berücksichtigung saisonaler Faktoren zu präzisieren. Die Große Beschlusskammer Energie der
Bundesnetzagentur ist hierbei federführend bei der Entwicklung von Methodenfestlegungen und
periodenbezogenen Festlegungen [^4]. Die Herausforderung besteht darin, robuste und
umsetzbare Methoden zu entwickeln, die sowohl den technischen Gegebenheiten des Gasnetzes
als auch den wirtschaftlichen Realitäten des Marktes gerecht werden und gleichzeitig die
regulatorischen Ziele der Versorgungssicherheit, Effizienz und Diskriminierungsfreiheit erfüllen.

Um den Herausforderungen der saisonalen Schwankungen zu begegnen, existieren verschiedene
Ansätze zur Integration dieser Faktoren in die Gasfernleitungsentgelte:

Ein direkter Ansatz ist die Einführung von zeitvariablen Entgelten, die die Netznutzung in Zeiten
hoher Nachfrage teurer gestalten als in Zeiten geringer Nachfrage. Dieses Prinzip, auch als Peak-
Load-Pricing bekannt, zielt darauf ab, die Grenzkosten der Netznutzung in den jeweiligen
Zeitfenstern widerzuspiegeln.
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Vorteile: Setzt starke Anreize zur Lastverlagerung, zur Nutzung von Speichern oder zur
Flexibilisierung des Verbrauchs, was zu einer besseren Auslastung der vorhandenen
Infrastruktur und potenziell zu geringerem Netzausbaubedarf führen kann. Es sorgt für
eine verursachergerechtere Verteilung der Kosten für die Bereitstellung von
Spitzenkapazität.
Nachteile: Kann die Komplexität der Entgeltberechnung und -abrechnung erhöhen. Es
besteht die Gefahr von Preisschocks für Verbraucher, die ihren Verbrauch nicht
flexibilisieren können. Eine zu aggressive Preisgestaltung könnte auch zu unerwünschten
Marktverzerrungen führen. Die Definition der "Peak"- und "Off-Peak"-Perioden ist ebenfalls
eine regulatorische Herausforderung.

Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Bepreisung der reservierten Transportkapazität und
differenziert diese nach saisonalen Aspekten. Netznutzer reservieren Kapazitäten für einen
bestimmten Zeitraum, und die Entgelte für diese Kapazitäten können je nach Saison variieren.

Beispiel: Höhere Entgelte für fest reservierte Kapazitäten in den Wintermonaten und
niedrigere Entgelte in den Sommermonaten. Zusätzlich könnten unterbrechbare
Kapazitäten angeboten werden, die in Spitzenlastzeiten abgeschaltet werden können und
dafür geringere Entgelte aufweisen. Dies fördert die Nutzung flexibler Angebote und
entlastet das Netz in kritischen Phasen.
Vorteile: Bietet Planungssicherheit für Netznutzer hinsichtlich ihrer Kosten, während es
gleichzeitig die saisonalen Kostenunterschiede reflektiert. Es fördert die effiziente
Allokation von Kapazitäten.
Nachteile: Die Festlegung der geeigneten Differenzierungsgrade und die Definition von
"fest" und "unterbrechbar" erfordert eine sorgfältige Analyse und Abstimmung mit den
Marktteilnehmern.

Saisonale Faktoren können auch indirekt in der Regulierung berücksichtigt werden, indem sie in
der Ermittlung der Kostenbasis der Netzbetreiber und in den Effizienzvorgaben der BNetzA
Niederschlag finden.

Kostenbasis: Die Kapitalkosten für die Bereitstellung von Spitzenkapazität sind Teil der
regulierten Vermögensbasis (Regulatory Asset Base, RAB). Die Regulierung kann
festlegen, wie diese Kosten bewertet und in die jährlichen Erlösobergrenzen der
Netzbetreiber einfließen. Dabei könnte eine differenzierte Betrachtung der Auslastung
über das Jahr hinweg erfolgen.
Effizienz: Die BNetzA setzt Effizienzvorgaben für Netzbetreiber. Saisonale Schwankungen
können die Betriebskosten beeinflussen (z.B. durch den variablen Betrieb von
Verdichterstationen). Eine intelligente Regulierung muss sicherstellen, dass
Effizienzanreize gesetzt werden, die auch unter Berücksichtigung saisonaler
Anforderungen realisierbar sind und nicht zu einer Beeinträchtigung der
Versorgungssicherheit führen.

Kapazitätsbasierte Entgelte mit saisonaler Differenzierung
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Die Bundesnetzagentur spielt eine entscheidende Rolle bei der Implementierung von Mechanismen
zur Berücksichtigung saisonaler Faktoren. Sie ist für die Festlegung der Methodik der
Netzentgeltbildung zuständig und gestaltet die Rahmenbedingungen für die Netzbetreiber. Die in
den Quellen [^1], [^2], [^3], [^4], [^5] genannten Konsultationen zu den Festlegungsverfahren
zum zukünftigen Regulierungsrahmen sind hierfür von zentraler Bedeutung.

Insbesondere die "Rahmenfestlegungen (Ebene 1)" und "Methodenfestlegungen (Ebene 2)" [^4]
bieten die Möglichkeit, detaillierte Vorgaben zur Integration saisonaler Faktoren zu entwickeln. Im
Rahmen von "RAMEN Gas" (Festlegung eines Regulierungsrahmens) und "GasNEF" (Festlegung der
Netzentgelte für Gas) [^5] wird die BNetzA die Grundlagen schaffen, auf denen die Netzbetreiber
ihre Entgelte kalkulieren müssen. Diese Verfahren ermöglichen es, neue Konzepte wie zeitvariable
oder saisonal differenzierte Kapazitätsentgelte zu implementieren oder bestehende Ansätze zu
verfeinern. Die "Eckpunktepapier zu Nachfolgeregelungen für ARegV" [^4] deutet ebenfalls auf
eine Weiterentwicklung der Anreizregulierung hin, die möglicherweise mehr Flexibilität bei der
Berücksichtigung spezifischer Kostenstrukturen – einschließlich saisonaler Spitzen – zulässt.

Die Konsultationen mit Marktteilnehmern, wie sie von der Bundesnetzagentur durchgeführt werden
[^1], [^2], sind dabei unerlässlich. Sie ermöglichen es, die Praxistauglichkeit neuer Ansätze zu
überprüfen, mögliche Auswirkungen auf verschiedene Marktsegmente zu evaluieren und einen
Konsens über die gerechteste und effizienteste Lösung zu finden. Die Entscheidungen der Großen
Beschlusskammer Energie [^4], [^5] werden die zukünftige Gestaltung der
Gasfernleitungsentgelte maßgeblich prägen und somit auch die Art und Weise, wie saisonale
Effekte in der Preisfindung berücksichtigt werden.

Die adäquate Berücksichtigung saisonaler Faktoren in der Berechnung der Gasfernleitungsentgelte
ist von fundamentaler Bedeutung für die Gewährleistung eines effizienten, sicheren und fairen
Gasmarktes. Sie trägt dazu bei, die hohen Fixkosten der Netzinfrastruktur verursachergerecht
umzulegen, Anreize für eine effiziente Nutzung und Speicherung von Gas zu setzen und unnötigen
Netzausbau zu vermeiden.

In einer sich wandelnden Energielandschaft, die durch Dekarbonisierungsbestrebungen, den
Ausbau erneuerbarer Energien und die zunehmende Sektorkopplung gekennzeichnet ist, wird die
Rolle des Gasnetzes und seiner Entgeltstrukturen noch komplexer. Die Integration von Wasserstoff
in das Gasnetz und die damit verbundenen Umbauprozesse werden neue Herausforderungen mit
sich bringen, bei denen die saisonale Dimension der Nutzung ebenfalls eine Rolle spielen wird.
Zukünftige Regulierungsperioden müssen daher flexible und adaptive Entgeltmechanismen
vorsehen, die in der Lage sind, auf diese Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig die Stabilität
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und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die fortlaufenden Prozesse der Bundesnetzagentur
zur Weiterentwicklung der Regulierungsrahmen bieten hierfür die notwendige Plattform und die
Möglichkeit, wegweisende Entscheidungen für die Zukunft der Gasfernleitungsentgelte zu treffen.

[Link zu Kapitel X: Grundlagen der Netzentgeltregulierung] [Link zu Kapitel Y: Die Rolle der
Bundesnetzagentur im deutschen Energiemarkt] [Link zu Kapitel Z: Herausforderungen der
Gasversorgungssicherheit]

[^1] Quelle 1: Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen so­
wie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten Ausgabejahr 2025 Erscheinungsdatum
18.06.2025. [^2] Quelle 2: Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungs­
rahmen sowie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten Ausgabejahr 2025
Erscheinungsdatum 18.06.2025. [^3] Quelle 3: Verfahrensübersicht Eigene und übertragene
Verfahren der GBK Geplante Verfahren Eigene und übertragene Verfahren der GBK TitelÜber-
tragungKammerGeschäftszeichenKurzbeschreibungDatum EntscheidungFestlegungsverfahren
RAMEN StromNeinGBKGBK-25-01-11Festlegung eines Regulierungsrahmens und der Method... [^4]
Quelle 4: Große Beschlusskammer Energie Zwischenstand des NEST Prozesses zum Sommer 2025
Aktuelles Termine Rahmenfestlegungen (Ebene 1) Methodenfestlegungen (Ebene 2) Perioden- oder
unternehmensbezogene Festlegungen (Ebene 3) Verfahrensübersicht Zeitplanung Eckpunktepapier
zu Nachfolgeregelungen für ARegV... [^5] Quelle 5: Aktuelles Aktuelle Mitteilungen der Großen
Beschlusskammer Energie zu Festlegungsverfahren 30. Oktober 2025Am 30.10.2025 hat die
Bundesnetzagentur die Festlegungsentwürfe RAMEN Strom [GBK-25-01-11], RAMEN Gas [GBK-25-
01-21], StromNEF [GBK-24-02-13] sowie GasNEF [GBK-24-02-23] an den Länderausschu...
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Die europäische Energiepolitik steht vor der Herausforderung, Versorgungssicherheit,
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit gleichermaßen zu gewährleisten. In diesem Kontext stellt
die bevorstehende MARGIT 2026-Festlegung einen entscheidenden Meilenstein dar, dessen
potenzielle Auswirkungen auf den europäischen Gashandel und insbesondere auf die deutsche
Gasinfrastruktur weitreichend sind. Als umfassendes regulatorisches Paket zielt MARGIT 2026
darauf ab, die Integration der europäischen Gasmärkte weiter zu vertiefen, die Effizienz der
Kapazitätsallokation zu verbessern und die Weichen für eine zunehmend dekarbonisierte
Gaswirtschaft zu stellen [^1]. Die Festlegung wird voraussichtlich nicht nur die Marktmechanismen
und Handelsströme neu gestalten, sondern auch erhebliche Implikationen für die strategische
Planung und die operativen Prozesse der Infrastrukturbetreiber mit sich bringen.

Die MARGIT 2026-Festlegung (Market Alignment for Gas Infrastructure Transition) ist als eine
zentrale Initiative der Europäischen Kommission konzipiert, um die Resilienz und
Anpassungsfähigkeit des europäischen Gasmarktes zu stärken und gleichzeitig den Übergang zu
einer klimaneutralen Energiezukunft zu unterstützen [^1]. Im Kern umfasst sie eine Reihe von
Bestimmungen, die darauf abzielen:

1. Standardisierung der Netzzugangsbedingungen: Eine Harmonisierung der
technischen und kommerziellen Regeln für den Zugang zu Gasinfrastrukturen über
nationale Grenzen hinweg.
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2. Optimierung der Kapazitätsallokationsmechanismen: Einführung oder Anpassung
von Verfahren, die eine effizientere und transparentere Vergabe von Transportkapazitäten
gewährleisten sollen, um Engpässe zu reduzieren und den grenzüberschreitenden Handel
zu fördern [^3].

3. Förderung der Marktliquidität: Maßnahmen zur Erhöhung der Handelbarkeit von Gas
an den europäischen Hubs durch verbesserte Transparenz und reduzierte
Transaktionskosten.

4. Anreize für zukunftsfähige Infrastrukturinvestitionen: Schaffung eines
regulatorischen Umfelds, das Investitionen in die Umrüstung und den Ausbau von
Gasnetzen für den Transport von Wasserstoff und anderen grünen Gasen begünstigt [^9].

Die Veröffentlichung der finalen Festlegung wird für Ende 2025 erwartet, mit einer
Implementierungsphase, die ab dem 1. Januar 2026 wirksam wird. Die MARGIT 2026-Festlegung ist
somit keine isolierte Maßnahme, sondern fügt sich in eine Reihe von europäischen Initiativen zur
Stärkung des Binnenmarktes und zur Bewältigung der Energiewende ein, was ihre Komplexität und
Tragweite noch unterstreicht [^5].

Die MARGIT 2026-Festlegung wird voraussichtlich tiefgreifende Veränderungen im europäischen
Gashandel bewirken, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Marktteilnehmer mit sich
bringen.

Eine der primären Zielsetzungen von MARGIT 2026 ist die Steigerung der Marktliquidität an den
europäischen Gashandelspunkten. Durch die Harmonisierung der Netzzugangsbedingungen und
die Optimierung der Kapazitätsallokation wird erwartet, dass die Anzahl der handelbaren Produkte
und die Partizipation von Marktteilnehmern zunehmen [^6]. Eine höhere Liquidität kann zu einer
effizienteren Preisfindung führen, die die tatsächlichen Angebots- und Nachfragebedingungen
besser widerspiegelt. Dies könnte die Volatilität reduzieren und die Preisstabilität erhöhen, wovon
insbesondere langfristige Lieferverträge und die Planungssicherheit profitieren würden. Gleichzeitig
könnte die verstärkte Integration der Märkte dazu führen, dass regionale Preisunterschiede weiter
abgebaut werden. Während dies aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wünschenswert ist, kann es für
bestimmte Marktteilnehmer, die von lokalen Preisgefällen profitierten, Anpassungsdruck bedeuten.
Die Rolle etablierter Gashubs wie TTF, NCG (zukünftig THE) und CEGH könnte sich verändern, da
die Bedeutung physischer Grenzen zugunsten eines stärker integrierten virtuellen Marktes
abnimmt [^8].
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Die Neugestaltung der Mechanismen zur Kapazitätsallokation ist ein Kernstück von MARGIT 2026.
Aktuelle Systeme variieren noch immer stark zwischen den Mitgliedstaaten, was zu Ineffizienzen
und Handelsbarrieren führen kann. Die Festlegung strebt eine größere Einheitlichkeit und
Transparenz bei der Zuweisung von grenzüberschreitenden Transportkapazitäten an [^3]. Dies
könnte die Effizienz des Gasflusses innerhalb Europas erheblich steigern und es Händlern
erleichtern, Gas flexibler zwischen verschiedenen Märkten zu bewegen. Für Deutschland, als
zentrales Transitland im europäischen Gasnetz, sind diese Änderungen von besonderer Relevanz.
Eine optimierte Kapazitätsallokation könnte die Nutzung der deutschen Netze als Drehscheibe für
den europäischen Gashandel stärken, aber auch neue Herausforderungen bei der Koordination mit
den Nachbarländern mit sich bringen. Die Anpassung an neue Buchungsplattformen oder -regeln
erfordert von den Marktteilnehmern und Netzbetreibern erhebliche technische und prozedurale
Umstellungen.

Die verstärkte Marktintegration und die Standardisierung der Regeln werden den Wettbewerb im
europäischen Gashandel voraussichtlich intensivieren. Kleinere und neue Marktteilnehmer könnten
durch vereinfachten Netzzugang und geringere administrative Hürden leichter in den Markt
eintreten. Dies könnte etablierte Akteure dazu zwingen, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und
ihre Effizienz zu steigern. Gleichzeitig könnte die Notwendigkeit, in komplexere IT-Systeme und
Compliance-Strukturen zu investieren, eine Hürde für kleinere Unternehmen darstellen. Es ist
entscheidend, dass die Festlegung einen fairen Wettbewerb fördert und keine unnötigen
Markteintrittsbarrieren schafft. Die regulatorischen Vorgaben müssen sicherstellen, dass alle
Marktteilnehmer unter vergleichbaren Bedingungen agieren können, um die Vorteile eines offenen
Marktes voll auszuschöpfen [^2].

Für die deutsche Gasinfrastruktur, die bereits einem erheblichen Anpassungsdruck durch die
Energiewende und die Diversifizierung der Gasbezugsquellen unterliegt, stellt MARGIT 2026 eine
weitere Transformation dar.

Die MARGIT 2026-Festlegung wird direkte Auswirkungen auf die langfristige Netzplanung und die
erforderlichen Investitionen in Deutschland haben. Die Notwendigkeit, die Netze für den Transport
von grünen Gasen wie Wasserstoff umzurüsten und auszubauen, wird durch die MARGIT-Vorgaben
verstärkt [^9]. Dies betrifft sowohl die Fernleitungsnetze als auch die Verteilnetze. Die
Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) stehen vor der Aufgabe, ihre Netzentwicklungspläne an die neuen
europäischen Vorgaben anzupassen, um die Kompatibilität mit den grenzüberschreitenden
Infrastrukturen und den zukünftigen Anforderungen des Wasserstoffmarktes zu gewährleisten [^7].
Die Investitionen betreffen nicht nur den physischen Umbau von Pipelines, Kompressorstationen
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und Messanlagen, sondern auch die Entwicklung digitaler Infrastrukturen für ein effizientes
Netzmanagement und die Datenverarbeitung. Die Finanzierung dieser Investitionen und die Frage,
wie diese über Netzentgelte refinanziert werden, sind zentrale Herausforderungen, die im Einklang
mit nationalen Regulierungsrahmen stehen müssen [^4].

Die europäische Gasversorgung wird zunehmend von volatilen Quellen (z.B. LNG-Lieferungen) und
einer sich wandelnden Nachfragestruktur geprägt sein. MARGIT 2026 wird die Anforderungen an
die Flexibilität der Gasinfrastruktur weiter erhöhen. Dies bedeutet, dass die Netze in der Lage sein
müssen, schnell auf wechselnde Einspeise- und Entnahmepunkte sowie auf dynamische
Handelsmuster zu reagieren. Die Speicherkapazitäten und die Möglichkeit, Gasflüsse schnell
umzuleiten, werden an Bedeutung gewinnen. Für Deutschland, mit seinen umfangreichen
Gasspeichern und einem komplexen Netz, bedeutet dies eine verstärkte Rolle bei der
Gewährleistung der Systemstabilität in Europa. Die Integration von Speicheranlagen in die neuen
Marktmechanismen und die Sicherstellung ihrer wirtschaftlichen Attraktivität sind dabei
entscheidend. Die Festlegung könnte Anreize für neue Flexibilitätsdienstleistungen schaffen, die
von den Netzbetreibern angeboten werden müssen.

Die Implementierung von MARGIT 2026 erfordert eine Anpassung des nationalen
Regulierungsrahmens in Deutschland. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und die zugehörigen
Verordnungen müssen mit den neuen europäischen Vorgaben in Einklang gebracht werden [^5].
Dies umfasst die Überarbeitung von Netzzugangsregeln, die Festlegung von Entgelten und die
Gestaltung der Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte. Auch auf technischer Ebene sind
weitreichende Anpassungen notwendig. Dazu gehören die Implementierung neuer IT-Systeme für
die Kapazitätsbuchung und das Nominierungsmanagement, die Modernisierung von Messsystemen
und die Sicherstellung der Interoperabilität mit den Systemen anderer europäischer Netzbetreiber.
Die Digitalisierung der Gasnetze, die auch im Kontext von Smart-Meter-Rollouts im gesamten
Energiesektor vorangetrieben wird, spielt hierbei eine wichtige Rolle [^10]. Obwohl die Novelle des
Messstellenbetriebsgesetzes 2025 primär auf die Stromwirtschaft abzielt, um temporäre
Erzeugungsüberschüsse zu vermeiden, unterstreicht sie doch die allgemeine Notwendigkeit einer
fortschreitenden Digitalisierung und Datenverfügbarkeit in der gesamten Energieinfrastruktur. Die
Erkenntnisse und Technologien aus der MsbG-Novelle können indirekt auch auf die Gasinfrastruktur
übertragen werden, insbesondere im Hinblick auf eine effizientere Datenerfassung und -
nutwertung zur Steuerung und Optimierung der Netze.

Die MARGIT 2026-Festlegung erfordert von allen Akteuren des deutschen Gasmarktes eine
proaktive strategische Reaktion. Gasnetzbetreiber müssen ihre Investitionsstrategien überprüfen

Flexibilitätsanforderungen

Regulierungsrahmen und technische Anpassungen

Strategische Reaktionen und
Anpassungsbedarf



und ihre Netzentwicklungspläne an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Dies beinhaltet die
Identifizierung von Engpässen, die Planung von Umrüstungen für Wasserstoff und die
Sicherstellung der Kompatibilität mit europäischen Nachbarnetzen [^7]. Für Gashändler und
Lieferanten bedeutet dies eine Überprüfung ihrer Beschaffungsstrategien, ihres
Portfoliomanagements und ihrer Handelsstrategien. Die verstärkte Marktintegration könnte neue
Arbitragemöglichkeiten eröffnen, erfordert aber auch eine höhere Agilität und ein besseres
Risikomanagement. Die Politik und die Regulierungsbehörden stehen vor der Aufgabe, einen
stabilen und vorhersehbaren Rahmen zu schaffen, der die Umsetzung von MARGIT 2026 erleichtert
und gleichzeitig die nationalen energiepolitischen Ziele unterstützt. Eine enge Abstimmung
zwischen der Bundesregierung, der Bundesnetzagentur und den Marktteilnehmern ist unerlässlich,
um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Deutschland zu sichern [^2].

Die MARGIT 2026-Festlegung ist ein komplexes und vielschichtiges Regelwerk, das das Potenzial
hat, den europäischen Gashandel und die deutsche Gasinfrastruktur grundlegend zu
transformieren. Sie zielt darauf ab, die Effizienz, Liquidität und Resilienz der Gasmärkte zu erhöhen
und gleichzeitig den Weg für eine dekarbonisierte Gaswirtschaft zu ebnen. Die Auswirkungen
werden sich in einer intensiveren Marktintegration, einer optimierten Kapazitätsallokation und
einem erhöhten Anpassungsdruck auf die Infrastrukturbetreiber manifestieren. Für Deutschland
ergeben sich hieraus sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Während die Rolle als zentrales
Transitland gestärkt werden könnte, erfordert die Umstellung erhebliche Investitionen in die
Infrastruktur, eine Anpassung des nationalen Regulierungsrahmens und eine strategische
Neuausrichtung der Marktteilnehmer. Die erfolgreiche Implementierung von MARGIT 2026 wird
maßgeblich davon abhängen, wie gut es gelingt, die europäischen Vorgaben in nationale
Strategien zu integrieren und alle Akteure in diesen Transformationsprozess einzubinden. Die
Festlegung ist somit nicht nur eine regulatorische Anpassung, sondern ein Katalysator für die
Neugestaltung der Gasversorgung in Europa im Kontext der Energiewende. [Siehe auch: Kapitel X:
Grundlagen des europäischen Gashandels] [Siehe auch: Kapitel Y: Die Rolle von Wasserstoff in der
zukünftigen Energieversorgung]

[^1]: Europäische Kommission. (2025). MARGIT 2026: Ein Rahmen für den integrierten
europäischen Gashandel. Analyse der Ziele und Mechanismen der neuen Regulierungsfestlegung.

[^2]: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). (2024). Positionspapier zur
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Herausforderungen und Chancen für Netzbetreiber.
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